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I. Allgemeine Bedingungen
1. Mit der Erteilung des Auftrages erkennt der Besteller diese Bedingungen in vollem Umfange

an.  Für  den  Umfang  unserer  Lieferungen  und  Leistungen  sind  ausschließlich  unsere
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen maßgebend. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des
Kauf- bzw. Liefervertrages.

2. Nebenabreden, Streichungen und Änderungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt wurden.

3.  Einkaufsbedingungen des Bestellers,  auch soweit  in der Bestellung  als ausschließlich gültig
bezeichnet,  wird hiermit  ausdrücklich  widersprochen;  sie verpflichten  uns auch dann nicht,
wenn wir ihnen nicht noch einmal bei Vertragsabschluss widersprochen haben.

4. Unsere Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung gelten auch für zukünftige Bestellungen,
selbst wenn dabei auf diese Bedingungen nicht noch einmal besonders hingewiesen wird.

5.  Spätestens durch Entgegennahme der Lieferung erklärt sich der Besteller mit unserer Auf-
tragsbestätigung  und  unseren  allgemeinen  Lieferungs-  und  Zahlungsbedingungen  einver-
standen.

6.  Ergänzend  gelten  die  International  Commercial  Terms  (Incoterms)  in  ihrer  jeweils  letzten
Fassung.

II. Angebote und Aufträge
1. Erste Angebote werden in der Regel kostenlos abgegeben.  Werden jedoch von uns weitere

Bearbeitungen, Entwürfe, Zeichnungen und dgl. verlangt, ohne dass es zu einer Auftragsertei-
lung an uns kommt, so sind wir berechtigt, eine angemessene Vergütung für die Mehrarbeit zu
berechnen.

2.  Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen,  wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-  und
Maßangaben,  sind  nur  annähernd  maßgebend,  soweit  sie  nicht  ausdrücklich  schriftlich  als
verbindlich bezeichnet sind.

3.  An  Kostenvoranschlägen,  Zeichnungen  und  anderen  Unterlagen  behält  sich  der  Lieferer
Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

4. Sämtliche direkt oder durch unsere Vertreter abgegebenen Angebote verstehen sich,  sofern
nichts anderes vereinbart und von uns bestätigt ist, sowohl hinsichtlich des Preises als auch
für  die  Menge  und  Lieferung  freibleibend.  Erst  mit  der  Erteilung  unserer  schriftlichen
Auftragsbestätigung gilt der Auftrag als angenommen.

III. Maße und Gewichte
1. Maße, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich und annähernd. Zweckmäßige Änderun-

gen und Verbesserungen behalten wir uns vor.

IV. Preisstellung
1. Die Preise gelten, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, in Euro netto ab Werk ausschließ-

lich  Verpackung.  Zusätzlich  wird  die  jeweils  zum  Zeitpunkt  der  Lieferung  gültige
Umsatzsteuer berechnet.

2.  Wir  sind berechtigt,  eine angemessene Preiserhöhung vorzunehmen,  wenn sich nach Ver-
tragsabschluss die Gestehungskosten erhöhen.

3. Festpreisvereinbarungen bedürfen eines gesonderten schriftlichen Vertrages.
4. Bei einem Auftragswert unter € 50,- netto wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von € 5,-

erhoben.
5. Für Lieferungen nach dem Ausland sind die gleichen Bedingungen maßgebend, es sei denn,

es werden besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen.
6.  Alle  Veränderungen  der  Währung  oder  Kursschwankungen,  ebenso  alle  nach  dem

Geschäftsabschluss  durch  Gesetze  und  Verordnungen  neu  eingeführten  Abgaben  sowie
etwaige Erhöhungen von Frachten und Zöllen gehen zu Lasten des Bestellers.

7. Für die Berechnung sind allein die in unseren Versandstätten festgestellten Gewichte, Maße
oder Stückzahlen maßgebend.

8. Falls die Verpackung nicht ausdrücklich im Lieferumfang  inbegriffen ist, wird sie bei Ausfüh-
rung des Auftrages getrennt in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenwert
berechnet und nicht zurückgenommen.

V. Lieferfrist
1. Die Lieferfrist beginnt frühestens mit  dem Tag der Absendung der Auftragsannahme, jedoch

nicht  vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten.  Sie ist stets  unverbindlich und gilt nur annä-
hernd.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlas-
sen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind zulässig.

3.  Wird  der Versand durch  Verschulden des Bestellers oder durch höhere Gewalt  mehr als  30
Tage nach Versandbereitschaft  verzögert,  so steht es uns frei,  die Lieferung entweder auf
Rechnung  und  Gefahr  des  Bestellers  einzulagern  -  wobei  bei  Lagerung  in  unserm  Werk
mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet werden - oder, wenn möglich,
anderwärts  zu  verkaufen,  ohne  dass  daraus  dem  Besteller  ein  Schadensersatzanspruch
irgendwelcher Art erwächst.

4.  Unvorhergesehene Ereignisse,  wie  z.  B.  Betriebsstörungen durch Betriebsstoff-  und Roh-
materialmangel,  Ausschuss  werden,  Streiks,  Aussperrungen, Krieg, Aufruhr und Ereignisse
höherer Gewalt,  unabhängig, ob diese Ereignisse in unserem Betrieb oder in  dem Betrieb
eines unserer Unterlieferanten auftreten, berechtigen uns, die Lieferfrist angemessen zu ver-
längern  und bei Ausdehnung  zur Streichung  der  Aufträge und Abschlüsse,  ohne dass  dem
Besteller ein Schadensersatzanspruch irgendwelcher Art zusteht.

5. Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen, es sei denn, wir
haben grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt.

VI. Gefahrenübergang und Versand
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung auf den Besteller über. Verzögert

sich der Versand durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr mit der
Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

2. Die Wahl des Versandweges und der Versandmittel erfolgt mangels besonderer Vereinbarung
nach unserem besten Ermessen ohne Haftung für billigste Verfrachtung.

VII. Beanstandungen, Haftungsausschluss
1. Der Besteller ist  verpflichtet,  den Liefergegenstand unverzüglich nach Erhalt  zu untersuchen

und Beanstandungen innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen.
Spätere Beanstandungen werden nicht berücksichtigt.

2.  Bei nachweisbaren  Mängeln hinsichtlich  Menge und Beschaffenheit  der  Ware  wird von uns
kostenfreier  Ersatz geleistet.  Mit dem Einbau oder mit der Verarbeitung bzw. Benutzung von
mangelhafter Ware entfällt der Anspruch auf kostenfreien Ersatz.

3. Ist auch die Ersatzleistung nicht mangelfrei, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung
des  Kaufpreises  oder  Rückgängigmachung  des  Vertrages  verlangen.  Schadensersatz-
ansprüche bestehen nur bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden.

4. Die Mängelrüge entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung.
5. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen sind ausge-
schlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst
entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und des

Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch
für solche Ansprüche des Bestellers, die durch im Rahmen der Geschäftsbeziehungen erfolgte
Vorschläge oder Beratungen, durch die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten oder
Produzentenhaftung entstanden sind.
6. Gewährleistung: 24 Monate ab Liefertag

VI l I. Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem

Rechtsgrund. Bei laufender Rechnung gilt das Vorbehaltseigentum als Sicherung unserer Sal-
doforderung.

2. Solange der Besteller nicht in Verzug ist, ist  Weiterverkauf  bzw.  Weiterverarbeitung im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang gestattet und erfolgt für uns unter Ausschluss des Eigentums-
erwerbs nach § 950 BGB ohne jede Verpflichtung.

3. Unser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die verkaufte bzw. verarbeitete Ware. Für
die von uns gelieferten Waren kommt generell § 946 BGB nicht in Anwendung. Bei Verbindung
oder Vermischung mit uns nicht gehörigen Sachen erwerben wir Miteigentum entsprechend §§
947, 948 BGB. Mehrere Vorbehaltskäufer erwerben bei Verarbeitung der von Ihnen gelieferten
Ware  Miteigentum  nach  dem  Verhältnis  des  Wertes,  den  die  unter  Eigentumsvorbehalt
gelieferten Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung haben.

4. Für den Fall des Weiterverkaufs bzw. der Weiterverarbeitung tritt der Besteller schon jetzt alle
Forderungen aus  der  Weiterveräußerung gegen Drittkäufer  an  uns  bis  zur  Höhe unseres
Rechnungsbetrages sicherungshalber ab. Die Abnahme der Abtretung ist hiermit erklärt.

5.  Der  Besteller  verpflichtet  sich, den bestehenden verlängerten Eigentumsvorbehalt  des Ver-
käufers dem Drittkäufer schriftlich mitzuteilen. Tut er dies nicht, so hat er dem Verkäufer für
den Schaden einzustehen,  der dadurch  entsteht,  dass  der  Verkäufer seine Ansprüche im
Rahmen des verlängerten Eigentumsvorbehalts nicht realisieren kann.

6.  Der Besteller  ist  befugt,  die abgetretenen Forderungen selbst  einzuziehen,  die Einziehung
erfolgt treuhänderisch und auf unsere Rechnung. Der eingezogene Erlös ist  separat aufzu-
bewahren und unverzüglich an uns abzuliefern.  Ist  eine sofortige Ablieferung nicht möglich
erlischt die Einzugsbefugnis. Auf unser Verlangen sind die Namen der Drittkäufer und die Be-
träge der Forderungen jederzeit mitzuteilen.

7.  Übersteigt der Wert  der für uns bestehenden Sicherungen unsere Forderung insgesamt um
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, nach unserer Wahl Siche-
rungen freizugeben.

8. Vor Übergang des Eigentums auf den Besteller ist eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung durch den Besteller untersagt und strafbar. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird
der  Besteller  auf  das  Eigentum  des  Verkäufers  hinweisen  und  diesen  unverzüglich
benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Besteller.

9.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers  -  insbesondere  Zahlungsverzug - ist  der Ver-
käufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Bestellers zurück zu nehmen oder gege-
benenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Bestellers gegenüber Dritten zu verlan-
gen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt
- soweit nicht das Abtretungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

IX. Zahlung
1. Die Zahlungen sind kostenfrei an unsere Zahlstellen in bar oder durch Überweisung auf eines

unserer Bank- oder Postscheckkonten, falls nicht anders vereinbart innerhalb 30 Tagen nach
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug und unter Ausschluss der Aufrechnung und der Zurück-
behaltung zu  leisten.  Eine Aufrechnung mit  unbestrittenen oder rechtskräftig  festgestellten
Forderungen ist zulässig,

2. Bei  Überschreitungen von Zahlungsterminen berechnen wir Zinsen in Höhe des jeweils  üb-
lichen Banksatzes für Kontokorrentkredite sowie alle entstandenen Mahngebühren und son-
stigen Kosten. Zahlungsverzug entbindet uns von jeder Lieferverpflichtung.

3. Bei Lieferung gegen fremde Währung ist uns, ungeachtet des in unserer Rechnung erschei-
nenden Währungsbetrages, jeweils der Betrag in ausländischer Währung zu überweisen, der
dem  €  -  Betrag zum Zeitpunkt  der Zahlung entspricht, welcher dem Fremdwährungsbetrag
zum Zeitpunkt der Fakturierung entsprach.

4. Zugesagte Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Besteller mit der Zahlung früherer Lie-
ferungen im Rückstand befindet.

X. Zahlungsweise, Zahlungseingang
1. Aufträge von uns unbekannten Bestellern werden unter Nachnahme oder Vorauskasse aus-

geführt. Ungünstige Auskunft entbindet uns von der Lieferung auf Kredit.
2. Zur Annahme von Schecks und Wechseln sind wir nicht verpflichtet. Nehmen wir sie an, so

wird die Schuld erst durch die vorbehaltlose Einlösung getilgt Die Kosten für Diskont, Einzugs-
spesen usw. trägt der Besteller.

3.  Sollte  bei  einer  Teilzahlungsvereinbarung  der  Schuldner  mit  einer Rate  ganz  oder  teilweise
länger  als  10  Tage  in  Verzug  gekommen  sein,  so  wird  der  ganze  Restbetrag  sofort  zur
Zahlung  fällig. Ein Zurückbehaltungsrecht  der Zahlung wegen irgendwelcher Ansprüche des
Bestellers ist ausgeschlossen.

4.  Bei  Verschlechterung  der Vermögenslage sind wir  berechtigt,  für  bereits  gelieferte  Waren
Zahlung vor Verfall der Rechnungen zu verlangen. Ferner bei nicht rechtzeitiger Zahlung, Be-
zahlung einer vorausgegangenen Lieferung auch für noch auszuführende Aufträge, die Zah-
lungsbedingungen zu  ändern, Vorauszahlung zu bedingen oder von der Lieferung zurückzu-
treten.

5. Vertreter und Reisende sind nicht zum Geldempfang und zur Fristerteilung befugt. Nur Zahlun-
gen an uns selbst befreien von der Zahlungspflicht.

6. Sollte das vereinbarte Zahlungsziel um mehr als 20 Tage überschritten werden und befindet
sich der Besteller in Verzug, oder bei Gewährung eines Moratoriums, bei gerichtlichen Beitrei-
bungen, bei Vergleichen und Konkursen,  fallen sämtliche eingeräumte Rabatte fort,  und als
Schuldbetrag gilt der am Tag der Lieferung gültige Bruttopreis.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und für  die Zahlungsverpflichtungen des Bestellers  ist

Hannover.
2.  Örtlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten, die nicht zu den in § 4 HG B

bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, sowie mit juristischen Personen des  öffentlichen
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen - auch für Wechsel- und Scheckprozesse -,
die nicht in die sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichte fallen, ist Hannover.

3. Mit allen übrigen Bestellern vereinbaren wir ausdrücklich diesen genannten Gerichtsstand für
die Geltendmachung von Ansprüchen im Wege des Mahnverfahrens §§ 668 ff ZPO sowie für
den Fall, dass der Besteller nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder der Wohnsitz bzw. Aufenthalt des
Bestellers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

XII. Anwendbares Recht, Teilunwirksamkeit
1. Für die Vertragsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht: die Anwendung der einheit-

lichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluss
von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen wird ausgeschlossen.

2.  Der  Vertrag  bleibt  auch  bei  rechtlicher  Unwirksamkeit  einzelner  Bestimmungen  in  seinen
übrigen

Teilen verbindlich.  Die Vertragspartner sind verpflichtet,  die unwirksame Bestimmung  durch
eine     ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen,

Datum  Unterschrift Stempel


